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7. Änderung des Flächennutzungsplans und Aufstellung 
des Bebauungsplans Nr. 7 der Gemeinde Alkersum 

für das Gebiet nördlich der Hauptstraße und westlich der Poststraße  
(Flurstück 93, der Flur 4, Gemarkung Alkersum) 

1. Planungsanlass und Entwicklungsziele 

Die Gemeinde Alkersum beabsichtigt für den Bereich nördlich der Hauptstraße und westlich 

der Poststraße, auf dem Flurstück 93, der Flur 4, Gem. Alkersum die 7. Änderung des Flä-

chennutzungsplans sowie den Bebauungsplan Nr. 7 aufzustellen. Anlass für die Einleitung 

des Verfahrens ist die Schaffung der planerischen Voraussetzungen für die Herstellung ei-

nes öffentlichen Parkplatzes.  

In der Gemeinde Alkersum herrscht, insbesondere aufgrund des hohen Besucheraufkom-

mens des Museums „Kunst der Westküste“, bereits seit Jahren ein erhöhtes Parkplatzprob-

lem. Aufgrund der nicht ausreichenden Anzahl an Parkflächen werden regelmäßig Straßen 

und Bürgersteige widerrechtlich zugeparkt. Durch verengte Straßen oder versperrte Hydran-

ten kann aufgrund der „Wildparker“ der Brandschutz nicht mehr im vollen Maße gewährleis-

tet werden. Zur Entlastung dieser Situation sollen auf ca. 2.500 m² des Flurstücks 93, der 

Flur 4, Gem. Alkersum ca. 40 Stellplätze für Pkw und zwei für Busse entstehen. Darüber 

hinaus sollen E-Ladesäulen für Elektroautos errichtet werden. Die Zu- und Abfahrt soll über 

die Gemeindestraße Poststraße erfolgen. Der öffentliche Parkplatz soll Besuchern der Ge-

meinde kostenfrei zur Verfügung stehen und gleichzeitig anliegenden Geschäften und An-

wohnern zur Ablösung von erforderlichen Stellplätzen angeboten werden. Die restliche 

Grundstücksfläche (ca. 3.600 m²) soll als Grünfläche erhalten und durch Festsetzung sicher-

gestellt werden. Zur Minimierung der negativen Auswirkungen auf das Landschaftsbild soll 

eine ausreichend große Schutzanpflanzung im nördlichen und westlichen Bereich festgesetzt 

werden. 

Der Standort befindet sich derzeit im planungsrechtlichen Außenbereich nach 

§ 35 Baugesetzbuch (BauGB). Ziel der Planung ist die Schaffung der planungsrechtlichen 

Voraussetzungen zur städtebaulichen Ordnung der Parkplatzsituation in der Gemeinde 

Alkersum. Die Planungsziele wurden dahingehend wie folgt formuliert: 

Für die 7. Änderung des Flächennutzungsplans:  

- Ausweisung einer Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „öffentliche Parkflä-

che“ sowie Grünfläche  – zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für 

die städtebauliche Ordnung der Parkplatzsituation in der Gemeinde Alkersum. 

Für den Bebauungsplan Nr. 7: 

- Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Herstellung eines öffent-

lichen Parkplatzes zur Entlastung der Parkplatzsituation in der Gemeinde Alkersum; 

- Festsetzung als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „öffentliche Parkflä-

che“ und Beschränkung der Anzahl an Stellplätzen für Pkw und Busse;  

- Sicherstellung der öffentlichen und kostenfreien Zugänglichkeit des Parkplatzes; 

- Festsetzung einer geeigneten, pflegearmen und tragfähigen Materialität; 

- Begrenzung der notwendigen Nebenanlagen sowie E-Ladesäulen; 

- Festsetzung einer Grünfläche sowie ausreichend großen Schutzanpflanzung; 


